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Planen

Region und Gemeinden
vor wichtigen

Planungsaufgaben
Zürcher Planungsgruppen sind bis Ende 1976

neu zu organisieren

hrl. Die Delegiertenversammlung der Regionalplanung
Zürich und Umgebung (RZU) genehmigte unter dem Vorsitz
von alt Stadtrat W. Thomann Jahresbericht und Rechnung
1976 sowie Voranschlag und Arbeitsprogramm für 1976. Die
Tätigkeit der regionalen Planungsvereinigungen und auch

der Gemeinden hat sich-wie der Technische Leiter,
H. R. Rüegg, darlegte-auf die Neuordnung der Planungsgruppen

zu konzentrieren, die den Bestimmungen des
neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes anzupassen
sind.

Neue Zweckverbände zur
Regionalplanung
Am 7. September 1975 haben die
Zürcher Stimmberechtigten einem neuen
Planungs- und Baugesetz zugestimmt.
Der planungsrechtliche Teil trat auf
den 1. April 1976 in Kraft. Das neue
Gesetz bringt eine umfassende und
durchgehende Planung mit viel grösserer

Verbindlichkeit als bisher. Auf
regionaler Stufe sind die Volksrechte
Initiative und Referendum vorzusehen.
Die politische Tragweite dieser
Neuerungen zwingt zu einer grundsätzlichen

Überprüfung der bestehenden
Organisation der Regionalplanung. Der
Bericht über die Tätigkeit der RZU im
abgelaufenen Jahr und das reiche
Arbeitsprogramm für 1976 zeigen, dass
die Vorarbeiten zum Vollzug des
Planungs- und Baugesetzes für die regionale

Ebene im Gebiet der RZU in vollem

Gange und schon weit
fortgeschritten sind. Der Dachverband der
bereits bestehenden Zürcher
Planungsgruppen Furttal, Glattal, Kno-
naueramt, Limmattal, Pfannenstiel und
Zimmerberg hat für seine Mitglieder
einen Entwurf für neue Verbandsordnungen

ausgearbeitet. Die Beratungen
zur Neuorganisation der Planungsvereinigungen

zur Bildung neuer oder zur
Anpassung bereits bestehender
Zweckverbände sind aufgenommen.

Das Problem, das es zu lösen gilt,
besteht insbesondere darin, die neuen
Planungszweckverbände mit den
Volksrechten Initiative und Referendum

auszustatten, wie das vom
Planungs- und Baugesetz verlangt wird.

Es muss eine der Aufgabe der
Planungsvereinigungen angemessene
Form der Demokratisierung gefunden,
werden. Auch auf die örtlichen Eigenarten

der einzelnen Regionen ist dabei
Rücksicht zu nehmen.

Anpassungen der Gemeindeordnungen

Damit die Interessen der Region Zürich
und ihrer sechs Teilregionen bei den
Leitbilduntersuchungen des Kantons
und der Ausarbeitung des kantonalen
Gesamtplans rechtzeitig wahrgenommen

werden können, ist es unerläss-
lich, dass die Gemeinden die Organe
der Planungsgruppen bei der Vorberatung

der neuen Verbandsordnungen
tatkräftig unterstützen. Daneben sind
aber gleichzeitig auch Vorkehren in
den Gemeinden selber nötig. Es sind
nicht nur neue Verbandsordnungen zu
erlassen, sondern auch die Gemeindeordnungen

dem Planungs- und Baugesetz

anzupassen. So ist neu festzulegen,

wer die Gemeindevertreter in die
Planungsvereinigungen wählen soll
und wer den kommunalen Gesamtplan
festzusetzen hat. Es ist gleichzeitig zu
überprüfen, ob allenfalls die bestehenden

Bestimmungen für den Erlass der
Bau- und Zonenordnung zu revidieren
sind. In Gemeinden mit Grossem
Gemeinderat wird man ferner prüfen müssen,

ob die parlamentarische Begleitung

der Planung durch eine ständige
gemeinderätliche Kommission - wie
zum Beispiel die Rechnungsprüfungskommission

- sichergestellt werden
soll.

Knapper Zeitplan
Für Gemeinden und Planungsgruppen
sind die zwei Bestimmungen im
Planungs- und Baugesetz von grösster
Bedeutung, die festlegen, dass der
kantonale Gesamtplan für die Richtplanung

von Region und Gemeinden in all

seinen Teilen verbindlich ist, und weiter

die Regelung, dass der kantonale
Plan innert zweier Jahre, das heisst bis
Ende März 1978, festzusetzen ist. Nach
dem Gesetz sind Regionen und
Gemeinden vom Kanton, bevor der
Gesamtplan dem Kantonsrat zur
Beschlussfassung überwiesen wird,
anzuhören. Die Stellungnahmen, welche die

Regionen und Gemeinden zum
Entwurf, der im Sommer 1977 vorliegen
muss, abzugeben haben, sind nicht be-

deutungs- und wirkungslos, sondern
ein äusserst wichtiger Akt. Es ist uner-
lässlich, dass sich die Gemeindebehörden

sehr rasch und sehr gründlich darauf

vorbereiten. Mit der regionalen und
kommunalen Richtplanung muss daher
unverzüglich begonnen werden.
Jedenfalls ist der Terminplan für die
Gemeinden äusserst knapp. Auch

wenn alles glatt und ohne Verzögerungen

abläuft, ist damit zu rechnen, dass
die Planungsvereinigungen sich frühestens

Mitte 1977 werden neu konstituieren

können. Das setzt aber voraus,
dass die Verbandsordnungen bis Ende

1976 von den zuständigen Organen der

Gemeinden beschlossen werden köh'
nen. Wichtig ist auch, dass die Gemein'
den die notwendigen Anpassungen der

Gemeindeordnungen unverzüglich an

die Hand nehmen und bis Ende 1976

einer Urnenabstimmung unterbreiten.
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